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Flächenumfang  

Art der Bodennutzung 
wirksame   

Fassung 
Berichtigung 

Wohnbaufläche — ha 0,6 ha 

Gemeinbedarfsfläche — ha 0,7 ha 

Landwirtschaftliche Fläche  0,6 ha — ha 

Fläche für Wald 0,7 ha — ha 

Gesamt:                             1,3 ha 1,3 ha 

Erläuterung zur Berichtigung 2/2021 

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) ist der räum-
liche Geltungsbereich des o. a. Bebauungsplanes als 
„Fläche für Wald“ und „Landwirtschaftliche Fläche“ mit 
der Überlagerung als „Geeigneter Erholungsraum“ dar-
gestellt. Mit der Neuaufstellung des o. a. Bebauungs-
planes sollen auf einer heute mindergenutzten Fläche 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine er-
gänzende Wohnbebauung im Sinne einer Nachverdich-
tung ermöglicht werden. Im Änderungsbereich des FNP 
befinden sich heute ein Kindergarten und ein Wohn-
haus. Der o. a. Bebauungsplan umfasst darüber hinaus 
im Westen und Süden bewaldete Flächen, die der FNP 
heute bereits als „Flächen für Wald“ darstellt. Mit dem 
o. a. Bebauungsplan können fünf Baugrundstücke für 
freistehende Einfamilienhäuser sowie zwei Doppelhaus-
Grundstücke realisiert werden. Zudem wird der beste-
hende Kindergarten planungsrechtlich gesichert.   

Im Wohnungsmarktbericht aus dem Jahr 2018/2019 
sowie im aktuell erarbeiteten Wohnungsmarktbarometer 
2020 wird für das Bielefelder Stadtgebiet eine anhal-
tend hohe Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken be-
schrieben. Mit der geplanten Entwicklung wird der 
Nachfrage nach Wohnraum in unterschiedlichen Wohn-
formen entsprochen.  

Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird durch 
die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. Der geplante 
Standort weist eine fußläufige Nähe zu Versorgungsan-
geboten und Infrastruktureinrichtungen auf. Ein Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung, der von den Darstellun-
gen des FNP abweicht, kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB aufgestellt werden, bevor der FNP geändert 
oder ergänzt ist. Der FNP soll im Wege der Berichti-
gung angepasst werden in künftig „Wohnbaufläche“ und 
„Gemeinbedarfsfläche“ mit der Zweckbestimmung 
„Einrichtungen für gesundheitliche und soziale Zwecke“. 
Außerhalb des Plangebietes ist westlich ein Planzei-
chen dargestellt, das den Bedarf für einen Kindergarten 
für einen bestimmten Bereich feststellt, deren genauer 
Standort aber bisher noch nicht bestimmt worden war. 
Mit der vorliegenden Berichtigung des FNP wird der 
Standort für eine solche Einrichtung nun innerhalb der 
geplanten Gemeinbedarfsfläche festgelegt.  

Das o. a. Planzeichen kann deshalb künftig entfallen. 
Zurzeit wird der Regionalplan für die Planungsregion 
OWL neu aufgestellt und gilt damit als sonstiges Erfor-
dernis der Raumordnung nach § 3 (1) Nr. 4 ROG. Darin 
soll das Plangebiet insgesamt als Allgemeiner Sied-
lungsbereich (ASB) festgelegt werden. Eine Vereinbar-
keit mit den Zielen der Raumordnung wäre somit künftig 
gegeben. 

Lage im Stadtgebiet Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Jöllenbeck 

Bereich: zwischen Zirkonstraße im Norden, Im Berg-

siek im Westen und Mondsteinweg im Osten  

Auslösender Bebauungsplan  

Nummer: II/T4.2  

Bezeichnung: Bebauung an der Zirkonstraße/ Ecke Im 

Bergsiek  

Wirksame Fassung 

Berichtigung 
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